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1. Aufstellung von Bauleitplänen der Stadt Voerde (Niederrhein) 
 
 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 53, 4. Änderung „Friedrichsfelder Straße / 
Bahnlinie“ 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 (Drucksache 17/503 DS) * folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
1.  Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) folgt den in der Anlage 1 der Drucksache 17/503 DS dargestellten 

Abwägungsvorschlägen zu den im gesamten Verfahren vorgetragenen Stellungnahmen zum Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 53, 4. Änderung „Friedrichsfelder Straße / Bahnlinie“. 

2. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt den als Anlage 2 der Drucksache 17/503 beigefügten Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 53, 4. Änderung „Friedrichsfelder Straße / Bahnlinie“ mit der roten Änderung gemäß 
§ 10 BauGB als Satzung. Dem als Anlage 3 der Drucksache 17/503 DS beigefügten Entwurf der Begründung 
mit seinen roten Änderungen sowie dem als Anlage 5 der Drucksache 17/503 DS beigefügten Umweltbericht 
wird zugestimmt. 

 
*Die Drucksache steht unter www.voerde.de (Rathaus und Service – Ratsinformationssystem-Vorlagen) zum Download bereit. 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 BGBl. 2023 I Nr. 6) 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hat den Bebauungsplan Nr. 53, 4. Änderung „Friedrichsfelder Straße / 
Bahnlinie“ gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung, in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
Fassung, als Satzung beschlossen. 
 

 

http://www.voerde.de/
http://www.voerde.de/


Nummer 10/2023 Amtsblatt der Stadt Voerde Seite 2  
 

Herausgeber: Stadt Voerde (Niederrhein) Der Bürgermeister, Fachdienst 1.1 Zentrale Dienste, Rathausplatz 20, 46562 Voerde,  www.voerde.de 
Erscheinungshinweise: Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf. Hinweis: Der Internet-Abruf des Amtsblattes ist kostenlos! 

 
 

Die Beschlüsse werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekanntgemacht. Mit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 53, 4. Änderung „Friedrichsfelder Straße 
/ Bahnlinie“ in Kraft. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachfolgend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt. 
 

 
 
Hinweise: 
 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung 
und der zusammenfassenden Erklärung ab sofort während der Dienststunden der 
Verwaltung sowie nach Vereinbarung im Rathaus Voerde (Fachdienst 6.1 –
Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz-, Raum 232, Rathausplatz 20 in 46562 
Voerde) zu jedermanns Einsicht bereitliegt. Über die Inhalte wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
 
Der in Kraft getretene Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung wird online beim Geoportal Ruhr des Regionalverbandes 
Ruhr (RVR) unter https://bplan.geoportal.ruhr/ und über das zentrale Internetportal des 
Landes NRW unter https://uvp-verbund.de/nw zugänglich gemacht.  
 
Das Portal kann auch über die Homepage der Stadt Voerde (Ndrrh.) unter 
https://www.voerde.de/de/dienstleistungen/bebauungsplaene/ erreicht werden. 
 

http://www.voerde.de/
https://bplan.geoportal.ruhr/?bbox=315000.31,5698400.38,361000.14,5739698.10
https://bplan.geoportal.ruhr/
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2. Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der 
Entschädigungsberechtigte nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB eine Entschädigung 
verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Nach 
§ 44 Absatz 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.  

 
3. Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden  

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
§ 215 Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB 
beachtlich sind.  

 
Hinweis gemäß § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung (GO) NRW: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 6 Monaten seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die aufgrund des BauGB und der GO NRW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Voerde (Ndrrh.), den 8. Mai 2023 
 
Der Bürgermeister 
gez. Haarmann 
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46562 Voerde (Ndrrh.), den 04.05.2023 
        

Gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) erfolgt die  

 
ortsübliche 

Bekanntmachung 
des Erörterungstermins 

in dem 
 
Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für den Neubau der 110-
/380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein – Utfort- Osterath (EnLAG, Vorhaben Nr. 
14) im Genehmigungsabschnitt Voerde – Rheinberg (Pkt. Voerde – Pkt. Budberg, inkl. 
Rheinquerung), Freileitungsprovisorium 
 

1. Der Erörterungstermin zu dem o.g. Planfeststellungsverfahren beginnt 

 

am Dienstag, dem 13.06.2023 um 10.00 Uhr 

mit Fortsetzung am Mittwoch, dem 14.06.2023 um 10.00 Uhr 

in der Eventhalle Wesel 

Am Schornacker 17 

46485 Wesel 

 

 Einlass in den Saal erfolgt ab 9.00 Uhr. 

 Am 13.06.2022 werden die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange erörtert. Am 14.06.2022 
werden die privaten Einwendungen erörtert.  

 Der Einlass in den Saal ist sowohl für Betroffene, private Einwender, als auch für Träger öffentlicher Belange 
an beiden Tagen möglich.  

2. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 
Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der 
Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, 
die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert (§ 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG). 
Im Erörterungstermin wird nicht über die Einwendungen entschieden. Die Vertretung der Einwender und 
der Betroffenen durch Bevollmächtigte ist möglich. Diese haben ihre Bevollmächtigung durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer / eines Beteiligten und / oder deren / dessen 
Bevollmächtigten auch ohne sie / ihn verhandelt und entschieden werden kann (§ 67 Abs. 1 Satz 3 VwVfG). 
Die schriftlich und rechtzeitig erhobenen Einwendungen behalten auch bei Ausbleiben einer / eines 
Beteiligten und / oder deren / dessen Bevollmächtigten ihre Gültigkeit. Verspätete Einwendungen sind 
ausgeschlossen. 

 Mit dem Schluss der Verhandlung ist das Anhörungsverfahren beendet. 

4. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 
nicht erstattet. 

5. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 Zugelassen sind die zuständigen Behörden als Träger öffentlicher Belange, sowie die Betroffenen, 
insbesondere diejenigen, die Einwendungen erhoben haben. Zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung 

http://www.voerde.de/
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wird gebeten, sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, Führerschein, 
Reisepass) auszuweisen. 

6.  Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum Zwecke der Durchführung 
des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte verwendet und gespeichert. Die bei der 
Eingangskontrolle im Erörterungstermin zu erhebenden Daten werden zum Verfahrensvorgang genommen 
und archiviert. Neben der Bezirksregierung erhält auch die Vorhabenträgerin die Daten zur Bearbeitung und 
Verwendung. 

  Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, Abs. 3 DSGVO i. V. m. § 3 Abs. 1 DSG NRW 
i. V. m. § 43 EnWG und § 73 VwVfG NRW. 

  Die Datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im Verfahren finden Sie auf der 
Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf unter dem Link 
http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html. Dort finden Sie auch weitergehende Informationen zum 
Datenschutz, insbesondere zu Rechten als betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich oder 
mündlich erläutert werden. 

8.  Zudem wird der Inhalt dieser Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Stadt Voerde 
veröffentlicht. 

      

Bezirksregierung Düsseldorf     Voerde, den 08.05.2023  
Az.: 25.05.01.01-05/22  
Im Auftrag   

gez. Böhnke gez. Haarmann 

          Bürgermeister 
 

http://www.voerde.de/
http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html

